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Verordnung über Beförderungsentgelte und  Beför-
derungsbedingungen für den Verkehr mit Taxen  im 
Landkreis Aichach-Friedberg 
(Taxitarifordnung) 

 
Das Landratsamt Aichach-Friedberg erlässt auf Grund von § 
51 Abs. 1 Satz 1 des Personalbeförderungsgesetzes – PBefG – 
vom 21. März 1961 (BGBl. I S. 241) i. d. F. der Bekannt-
machung der Neufassung vom 08. August 1990 (BGBl. I S. 
1690) sowie des § 31 der Verordnung über Zuständigkeit im 
Verkehrswesen (ZustVVerk) vom 22.12.1998 (GVBl. S. 
1025), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 
22.08.2006 (BGBl Seite 1970) folgende 
 
 

V E R O R D N U N G :  
 
 
§ 1 Geltungsbereich 

(1) Die in dieser Verordnung festgesetzten 
Beförderungsentgelte und 
Beförderungsbedingungen gelten für 
Taxiunternehmen mit dem Betriebssitz im 
Landkreis Aichach-Friedberg bei Beförderungen 
innerhalb des in § 1 Abs. 2 festgelegten 
Pflichtfahrgebietes. 

(2) Der Pflichtfahrbereich umfasst das Gebiet der 
Landkreise Aichach-Friedberg, Augsburg, 
Neuburg-Schrobenhausen und der Stadt Augsburg.  

(3) Die Gebiete der Betriebssitzgemeinden (in den 
durch VZ 310 gem. § 42 Abs. 3 StVO 
gekennzeichnete Gebiet ohne Stadtteile) bilden die 
Tarifzone I, das übrige Pflichtfahrgebiet die  

 

 
Tarifzone II. Der Markt Mering und die Gemeinde Merching 
bilden eine Betriebssitzgemeinde. 

 
§ 2 Begriffbestimmungen 

(1) Anfahrten sind bestellte Leerfahrten zur Abholadresse. 
(2) Zielfahrten sind Fahrten, bei denen das Taxi vom 

Kunden am Ziel entlassen wird. 
(3) Auftragsfahrten sind Fahrten ohne 

Personenbeförderung zur Erledigung von Aufträgen 
und zur Beförderung von Sachen. 

 
 
§ 3 Beförderungsentgelte 

(1) Das Beförderungsentgelt setzt sich unabhängig von 
der Zahl der zu befördernden Personen zusammen aus 
a) dem Grundpreis für die Inanspruchnahme des 

Taxis  
(Bestandteil des Mindestfahrpreises) 

   2,50 € 
Mindestfahrpreis (sog. Einschaltgebühr)
   
einschließlich der ersten Schalteinheit a 0,20 €
  2,70 € 

b) dem Kilometerpreis nach § 3 Abs. 2 und 
c) dem Wartepreis nach § 3 Abs. 3. 
 

Kilometerpreis und Wartepreis werden nach                   

Schalteinheiten von je 0,20 € berechnet.

(2) Kilometerpreis (Tarifstufe 1): 



 

 2

Zielfahrten aus der Tarifzone II in Richtung Tarif-
zone I nach Anfahrten sowie Rückfahrten dersel-
ben Fahrgäste von Zielfahrten in die Tarifzone II 
zu Zielen in der Tarifzone I oder in Richtung 
Tarifzone I in Tarifzone II, Tarifstufe 2, in Tarif-
zone I,  
Tarifstufe 1   1,40 € 
entspricht 0,20 € je 142,86 m. 

 
(3) Wartezeitpreis (Tarifstufe 2): 

Wartezeit während der Dauer des Beförderungs-
vertrages, auch verkehrsbedingt bei Unterschrei-
tung der Umschaltgeschwindigkeit, je 34,3 Sek.    
                                                              0,20 € 
je Stunde   21,00 € 

(4) Anfahrtsgebühren 
Anfahrt innerhalb der Zone I frei 
Anfahrten in Zone II     ab Zonengrenze I mit 
Tarifstufe 1 
 
Anfahrten aus Zone II dürfen preislich nicht höher 
sein als Anfahrten aus Zone I zu Zielen in Zone II. 

(5) Es gelten folgende Zuschläge: 
a)  Beförderung von üblicherweise im 

Kofferraum  
unterzubringendem Gepäck, je 
Gepäckstück  0,50 €, 

 b) Beförderung von Rollstühlen,  
Rollatoren und vergleichbaren Gehhilfen
   frei, 

 c) Beförderung von Kleintieren:  
                               frei transportiertes Tier 0,50 €, 
  im Transportbehälter oder 
  Käfig transportiertes Tier 0,50 €, 
  Blindenhunde  frei. 
 
 d) Die maximale Zuschlagsumme für alle   
                               Tarifstufen beträgt  15,00 €. 

 
(6) Bei Auftragsfahrten gelten die vorstehenden Preise 

entsprechend. 

(7) Kommt eine Beförderung aus Gründen, die der 
Fahrgast zu vertreten hat, nicht zustande, so ist der 
auf dem Fahrpreisanzeiger ausgewiesene Betrag 
vom Fahrgast zu bezahlen. 

(8) Die Rückschaltung aus der Stellung „Kasse“ in die 
zuletzt benutzte Tarifstufe ist möglich. 

§ 4 Abweichende Fahrpreise 

(1) Von den in § 3 festgesetzten Tarifen abweichende 
Beförderungsentgelte sind nach § 51 Abs. 2 
PBefG nur mit Genehmigung des Landratsamtes 
zulässig. 

(2) Bei der Beförderung über das Pflichtfahrgebiet 
hinaus ist der Fahrpreis gem. § 37 Abs. 3 BOKraft 
vor Antritt der Fahrt für die gesamte Fahrtstrecke 
frei zu vereinbaren, ansonsten gilt das 
Beförderungsentgelt gemäß § 3. 

 
§ 5 Fahrpreisanzeiger 

(1) Fahrten sind im Pflichtfahrgebiet ausschließlich 
mit eingeschaltetem Fahrpreisanzeiger 

auszuführen; dies gilt nicht für Fahrten im Sinne des  
          § 4. 
(2) Bei Störungen des Fahrpreisanzeigers ist das Be-

förderungsentgelt nach den zurückgelegten Kilometern 
unter Zugrundelegung der betreffenden Tarifstufe zu 
ermitteln. Der Fahrgast ist auf Störungen des Taxa-
meters und die Art der Berechnung unverzüglich 
hinzuweisen. 

(3) Eine Wartezeit bis zu 5 Minuten darf bei Störungen 
des Fahrpreisanzeigers nicht berechnet werden. 
Übersteigt die Wartezeit 5 Minuten, so können für   
die gesamte Wartezeit 0,35 € je Minute berechnet 
werden. 

(4) Störungen des Fahrpreisanzeigers sind unverzüglich 
zu beseitigen. 

 
§ 6 Abrechnung und Zahlungsweise 

(1) Für Fahrten innerhalb und außerhalb des Pflichtfahr-
gebietes kann eine Vorauszahlung in Höhe des vor-
aussichtlichen Fahrpreises verlangt werden, wenn   
dies angezeigt erscheint. 

(2) Der Fahrer muss während des Dienstes stets einen 
Betrag von bis zu 50,00 € wechseln können. Fahrten 
zum Zwecke des Geldwechsels gehen zu Lasten des 
Fahrers. 

(3) Verlangt ein Fahrgast eine Quittung über das 
Beförderungsentgelt, so ist ihm diese unter Angabe  
der Fahrtstrecke, der Ordnungsnummer und dem 
Namen und der Anschrift des Unternehmens zu 
erteilen. 

 
§ 7 Beförderungspflicht 

(1) Ein Anspruch auf Beförderung besteht nur innerhalb 
des Pflichtfahrgebietes gem. § 1 Abs. 2 und nicht für 
Fahrten nach § 2 Abs. 3 (Auftragsfahrten). 

(2) Von der Beförderung können neben den 
Ausschlussgründen des § 13 BOKraft Personen vom 
Fahrer ausgeschlossen werden, die nicht bereit sind, 
den Vorschuss nach § 6 Abs. 1 zu bezahlen. 

§ 8 Verunreinigung des Fahrzeuges 

Bei einer Verunreinigung des Fahrzeuges werden die vom 
Fahrer festgesetzten Reinigungskosten erhoben; 
weitergehende Ansprüche bleiben unberührt. 

 
 
§ 9 Zuwiderhandlungen 

Nach § 61 Abs. 1 Ziff. 4 und Abs. 2 PBefG kann mit 
Geldbuße bis zu 10.000,00 € belegt werden, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig den Vorschriften zuwiderhandelt. 

 
§ 10 Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 01. März 2008 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Taxitarifverordnung des Landkreises 
Aichach-Friedberg vom 30. März 2000 außer Kraft. 

 
Aichach, den 14.01.2008 
 
Landratsamt Aichach-Friedberg 
 
Christian Knauer 
Landrat 
_____________________________________________________ 
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Bekanntmachung des Augsburger Verkehrs- und 
Tarifverbundes AVV; 
Veröffentlichung und Bekanntmachung gemäß § 39 (5) 
und (7) PBefG 
 
Die Augsburger Verkehrsverbund GmbH AVV veröffentlicht 
im Auftrag der im AVV zusammenwirkenden Verkehrsunter-
nehmen gem. § 39 Abs. 5 Personenbeförderungsgesetz 
(PBefG) die ab 1. Februar 2008 geltenden Beförderungs-
bestimmungen und gibt auftragsgemäß die ab diesem 
Zeitpunkt geltenden Ergänzungen und Änderungen der 
Gemeinsamen Beförderungsbedingungen des Gemeinschafts- 
tarifs der im Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund AVV 
zusammenwirkenden  
Verkehrsunternehmen bekannt. 
I. Rabatte und Ermäßigungen 
1. Sonderangebote    34 
2. Fahrten von Schulklassen   34 
 
II. 8. August    34 
 
III. Gruppenreisen   34 
 
IV. Ausgabe von Jahresabonnements als Chipkarte  34 
Anhänge     
Anhang 1  
Verzeichnis der in den Gemeinschaftstarif einbezogenen 
Strecken und Linien 
Anhang 2 a  
Tarifzonenplan Gesamttarifgebiet 
Anhang 2 b  
Tarifzonenplan Innenraum (Zonen 10 und 20) 
Anhang 3 
Haltestellenverzeichnis 
 
Vorwort 
 
1. Der Gemeinschaftstarif gilt für die Beförderung von 
Personen, Sachen und Tieren auf den im Anhang 1 fest- 
gelegten Strecken und Linien der im Augsburger Verkehrs- 
und Tarifverbund AVV zusammenwirkenden Verkehrs-
unternehmen. 
 
2. Der Gemeinschaftstarif enthält 
im Abschnitt A die Gemeinsamen Beförderungsbedingungen 
im Abschnitt B die Tarifbestimmungen und Fahrpreise 
im Abschnitt C die Sonderregelungen. 
 
3. Dieser Gemeinschaftstarif ist vom Bayerischen Staats-
ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie am  
5. Juli 1995 und von der Regierung von Schwaben am  
16. Juni 1995 genehmigt. Die Ausgabe dieses Tarifs und die 
Änderungen werden nach den geltenden Rechtsvorschriften 
veröffentlicht. 
 
4. Der Gemeinschaftstarif gilt vom 1. September 1995 an. 
Gemeinschaftstarif der im Augsburger Verkehrs- und 
Tarifverbund AVV 
zusammenwirkenden Verkehrsunternehmen 
 
A. G e m e i n s a m e  B e f ö r d e r u n g s - 
     b e d i n g u n g e n 
 
§ 1 Geltungsbereich 
 
(1) Die Beförderungsbedingungen gelten für die Beförderung 
von Personen, Sachen und Tieren auf den im Anhang 1 fest- 
gelegten Strecken und Linienabschnitten. 
 

(2) Die Fahrausweise werden im Namen und für Rechnung  
der befördernden Unternehmen verkauft. Der Fahrgast schließt 
den Beförderungsvertrag jeweils mit dem Unternehmen, mit 
dessen Fahrzeug er befördert wird. Sofern die Betriebsführung 
gemäß § 2 Abs. 2 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) über-
tragen ist, tritt der Betriebsführer an die Stelle des Unternehmens. 
 
(3) Die Beförderungsbedingungen sind Bestandteil des 
Beförderungsvertrags. 
 
§ 2 Anspruch auf Beförderung, Mitnahme von Kindern 
 
(1) Anspruch auf Beförderung besteht, soweit nach den Vor-
schriften des Personenbeförderungsgesetzes und den aufgrund 
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften sowie der 
Eisenbahnverkehrsordnung eine Beförderungspflicht gegeben 
ist und die Beförderung nach diesen Beförderungsbedingungen 
nicht ausgeschlossen ist. Sachen werden nur nach Maßgabe der  
§§ 11 und 12 befördert. 
 
(2) Kinder in Kinderwagen werden in Begleitung einer Auf-
sichtsperson befördert. Die Entscheidung über die Beförderung 
liegt beim Verkehrs- oder Betriebspersonal (in der Folge 
"Personal" genannt), das nach Möglichkeit dafür Sorge trägt,  
dass Fahrgäste mit Kind in Kinderwagen nicht zurückgewiesen 
werden. Das gleiche gilt für Behinderte mit Rollstühlen. 
 
(3) Nicht schulpflichtige Kinder vor Vollendung des 6. Lebens-
jahres können von der Beförderung ausgeschlossen werden,  
sofern sie nicht auf der ganzen Fahrtstrecke von einer Auf-
sichtsperson begleitet werden, die mindestens das 6. Lebensjahr 
vollendet hat und im Besitz eines gültigen Fahrausweises ist. 
 
(4) Als Aufsichtsperson gelten nur Personen im mindestens 
schulpflichtigen Alter. 
 
§ 3 Von der Beförderung ausgeschlossene Personen 
 
(1) Personen, die eine Gefahr für die Sicherheit oder Ordnung  
des Betriebes oder für die Fahrgäste darstellen, sind von der 
Beförderung ausgeschlossen. Soweit diese Voraussetzungen 
vorliegen, sind insbesondere ausgeschlossen: 
 
8.3 Streifenkarte 
 
Es werden Streifenkarten für Erwachsene und Streifenkarten  
für Kinder ausgegeben. 
Die jeweilige Streifenkarte kann von mehreren Fahrgästen 
gleichzeitig benützt werden. 
Für jeden Fahrgast ist die für das Fahrtziel erforderliche Anzahl 
von Streifen zu entwerten, dabei gilt: 
Zahl der Zonen = Zahl der zu entwertenden Streifen. 
Abgestempelte Streifen und alle leeren Streifen mit 
niedrigerer Nummer gelten als entwertet. Die einzelnen Streifen 
müssen mit dem Stammabschnitt 
ursprünglich verbunden sein. Rund- und Rückfahrten sind nicht 
zugelassen. Der Übergang in die 1. Klasse der Züge der DB AG 
ist nicht gestattet. 
 
(1) Übertragbarkeit 
Streifenkarten sind bis Fahrtantritt übertragbar. 
 
(2) Geltungsdauer 
Streifenkarten gelten ab Entwertung bis Preisstufe 4 (4 entwertete 
Streifen) drei Stunden, ab Preisstufe 5 (5 entwertete Streifen) 
sechs Stunden. Die Fahrt muss mit Ablauf der Geltungsdauer 
beendet sein. 
 
 



 

 4

8.4 Wochen- und Monatskarte für jedermann 
 
(1) Sicherung gegen Missbrauch 
 
Wochen- und Monatskarten bestehen aus einer Kundenkarte 
und der zugehörigen gültigen Wertmarke, werden an jeder-
mann ausgegeben, lauten auf die Person des Inhabers und  
sind nicht übertragbar. Sie ist nur gültig, wenn der Inhaber  
die Kundenkarten-Nummer mit Tinte oder Kugelschreiber 
deutlich eingetragen hat. Die Benutzungsberechtigung ist 
auf Verlangen des Personals durch Wiederholen der Unter-
schrift und/oder durch Vorlage des amtlichen Personalaus- 
weises mit Lichtbild nachzuweisen. 
 
(2) Geltungsdauer 
 
Sie berechtigen während der Geltungsdauer zu beliebig 
häufigen Fahrten mit beliebigem Unterbrechen und Um- 
steigen in den auf der Kundenkarte angegebenen Zone(n). 
Karten mit der Preisstufe 12 sind Netzkarten für das 
Gesamttarifgebiet. 
Wochenwertmarken gelten für die eingetragene Kalender-
woche bis 12.00 Uhr des ersten Werktages der folgenden 
Woche. Der erste Tag einer Kalenderwoche ist der Montag. 
Monatswertmarken gelten für den eingetragenen Kalender-
rmonat bis 12.00 Uhr des ersten Werktages des folgenden 
Monats; ist dieser erste Werktag ein Samstag, gilt die Karte 
bis 12.00 Uhr des nächstfolgenden Werktages. 
Die Wertmarke enthält die zeitliche Gültigkeit aufgedruckt 
oder eingestempelt. 
 
(3) Kundenkarte 
 
Die erforderliche Kundenkarte wird auf Bestellschein und 
unentgeltlich auf den Namen des Inhabers ausgestellt. Der 
Bestellschein ist bis spätestens 5 Werktage vor Beginn der 
gewünschten Benutzung an einer im Bestellschein angege-
benen Stelle abzugeben. Die Ausgabestelle trägt auf der 
Kundenkarte den Geltungsbereich nach Zone(n) und die 
entsprechende Preisstufe ein. 
Kundenkarten müssen vom Inhaber mit Tinte oder Kugel-
schreiber mit Vor- und Zunamen unterschrieben sein. Beim 
Wechsel des Geltungsbereichs, bei Unleserlichkeit, starker 
Verschmutzung oder Beschädigung ist eine neue Kundenkarte 
zu bestellen. 
Kundenkarte und Wertmarke sind in der dafür ausgegebenen 
Sichthülle unterzubringen. 
 
8.5 Jahres-Abonnements für jedermann 
Als Jahres-Abonnement für jedermann werden 
- Umwelt-Abo 
- Umwelt-Abo Plus 
- 9-Uhr-Spar-Abo und 
- AboPlusCard angeboten. 
 
8.5.1 Umwelt-Abo 
 
(1) Übertragbarkeit 
 
Die Fahrausweise des Umwelt-Abos sind auf den Inhaber 
ausgestellt und nicht übertragbar. 
 
(2) Sicherung gegen Missbrauch 
 
Sie sind nur gültig, wenn sie vom Inhaber mit Tinte oder 
Kugelschreiber unterschrieben sind, ausgenommen bei 
Ausgabe als Chipkarte. Vor- und Zuname müssen ausge-
schrieben sein. Die Benutzungsberechtigung ist auf Verlangen  
des Personals durch Wiederholen der Unterschrift und/oder  

durch Vorlage des amtlichen Personalausweises mit Lichtbild 
nachzuweisen. 
 
(3) Ersatz-Abonnement 
 
Für abhanden gekommene Fahrausweise wird gegen ein Entgelt 
von 30,00 € einmalig ein Ersatz-Fahrausweis für die restliche 
Geltungsdauer des ersetzten Fahrausweises ausgestellt. Abhanden 
gekommene Fahrausweise sind ungültig und bei Wiederauffinden 
unverzüglich an die Ausgabestelle zurückzugeben. 
 
(4) Erstattung bei Nichtausnutzung 
 
Fahrgeld wird nur bei einer mit Reiseunfähigkeit verbundenen 
Krankheit von mehr als 15 Tagen erstattet. Erforderlich dafür ist 
ein ärztliches Attest oder die Bescheinigung eines Krankenhauses. 
Für jeden Krankheitstag wird 1/30 des Monatsbetrages erstattet. 
Ein Entgelt wird hierfür nicht erhoben. 
Im Übrigen gelten die allgemeinen Bestimmungen für Jahres-
Abos unter Punkt 8.5.4. sowie unter Punkt 8.8. 
 
8.5.2 Umwelt-Abo Plus 
 
(1) Übertragbarkeit 
 
Die Fahrausweise des Umwelt-Abos Plus sind übertragbar. Die 
Weitergabe gegen Entgelt ist 
untersagt. 
 
(2) Gültigkeit 
 
Das Umwelt-Abo Plus kann vom Verkehrsunternehmen als 
Stammkarte mit 12 Monatswertmarken ausgegeben werden.  
Die Stammkarte gilt mit der jeweils gültigen Monatswertmarke  
als Fahrausweis. 
 
(3) Verlust 
 
Bei Ausgabe des Umwelt-Abo Plus als Stammkarte mit Monats-
wertmarken wird bei Verlust gegen ein Entgelt von 30,00 € 
einmalig eine Ersatz-Stammkarte für die restliche Geltungsdauer 
ausgestellt. Bei der Ausgabe ohne Stammkarte mit Monatswert-
marken wird bei Verlust kein Ersatz geleistet. 
Im Übrigen wird für abhanden gekommene oder zerstörte Fahr-
ausweise kein Ersatz geleistet. Der Monatsbetrag ist bis zum 
Ablauf der Geltungsdauer des Fahrausweises weiter zu zahlen. 
Eine vorzeitige Kündigung ist insoweit ausgeschlossen. 
 
(4) Eine Erstattung wegen Nichtausnutzung des Fahraus-
weises findet nicht statt. 
 
(5) Mitnahmemöglichkeiten 
 
Das Umwelt-Abo Plus berechtigt von Montag bis Freitag ab  
9.00 Uhr zur Mitnahme von bis zu 4 Kindern. 
An Samstagen, Sonn- und Feiertagen ganztags können bis zu 
3 Erwachsene oder bis zu 6 Kinder oder eine andere Personen-
kombination nach der Maßgabe: 2 Kinder zählen als 1 Er-
wachsener, mitgenommen werden. 
Im Übrigen gelten die allgemeinen Bestimmungen für Jahres-
Abos unter Punkt 8.5.4. sowie unter Punkt 
8.8. 
 
8.5.3 9-Uhr-Spar-Abo 
 
(1) Geltungsdauer 
 
Die Fahrausweise des 9-Uhr-Spar-Abos gelten jeweils Montag - 
Freitag ab 9.00 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen,  
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Heiligabend und Silvester ganztägig. 
 
(2) Sicherung gegen Missbrauch 
 
Sie sind nur gültig, wenn sie vom Inhaber mit Tinte oder 
Kugelschreiber unterschrieben sind, ausgenommen bei 
Ausgabe als Chipkarte. Vor- und Zuname müssen ausge-
schrieben sein. Die Benutzungsberechtigung ist auf Ver-
langen des Personals durch Wiederholen der Unterschrift 
und/oder durch Vorlage des amtlichen Personalausweises  
mit Lichtbild nachzuweisen. 
 
(3) Ersatz-Abonnement 
 
Für abhanden gekommene Fahrausweise wird gegen ein 
Entgelt von 30,00 € einmalig ein Ersatzfahrausweis für die 
restliche Geltungsdauer des ersetzten Fahrausweises ausge-
stellt. Abhanden gekommene Fahrausweise sind ungültig  
und bei Wiederauffinden unverzüglich an die Ausgabe- 
stelle zurückzugeben. 
 
(4) Erstattung bei Nichtausnutzung 
 
Fahrgeld wird nur bei einer mit Reiseunfähigkeit verbundenen 
Krankheit von mehr als 15 Tagen erstattet. Erforderlich dafür 
ist ein ärztliches Attest oder die Bescheinigung eines Kranken-
hauses. 
Für jeden Krankheitstag wird 1/30 des Monatsbetrages er-
stattet. Ein Entgelt wird hierfür nicht erhoben. 
Im Übrigen gelten die allgemeinen Bestimmungen für Jahres-
Abos unter Punkt 8.5.4. sowie unter Punkt 8.8. 
 
8.5.4 Allgemeine Bestimmungen für Jahres-Abonnements 
für jedermann 
 
(1) Berechtigte 
 
Ein Jahres-Abo kann in Anspruch genommen werden, wenn 
zur Abbuchung der 12 aufeinander folgenden Monatsbeträge 
eine Einzugsermächtigung nach vorgeschriebenem Muster 
(Bestellschein) erteilt wird. Für Jahres-Abos, die nur für die 
Zone(n) 10 und/oder 20 gelten sollen, ist die Augsburger 
Verkehrsgesellschaft mbH (AVG) zum Einzug zu ermächti-
gen; in allen anderen Fällen ist die Deutsche Bahn AG zum 
Einzug zu ermächtigen. Die Vorlage des Personalausweises 
und eines Banknachweises kann verlangt werden. 
 
(2) Geltungsdauer 
 
Das Jahres-Abo gilt ein Jahr. Wird das Abo nicht einen  
Monat vor Ablauf gekündigt, verlängert es sich jeweils  
um 12 Monate. Je Abo können die Verkehrsunternehmen 
Fahrausweise mit monatlicher, halbjährlicher oder jährlicher 
Geltungsdauer sowie als Chipkarte ausgeben. 
Der Fahrausweis berechtigt während der Geltungsdauer zu 
beliebig häufigen Fahrten mit beliebigem Unterbrechen und 
Umsteigen in der(n) auf dem Fahrausweis angegebenen 
Zone(n). 
Karten mit der Preisstufe 12 sind Netzkarten für das  Gesamt-
tarifgebiet. 
 
(3) Bestellung, Änderung 
 
1. Ein Jahres-Abo kann nur am 1. eines Monats begonnen 
werden. Der Bestellschein muss bis zum 15. des Vormonats 
bei der Augsburger Verkehrsgesellschaft mbH (AVG) bzw. 
der Deutschen Bahn AG vorliegen. Das Abo kommt mit der 

Zustellung oder Aushändigung des ersten Fahrausweises bzw. der 
Chipkarte zustande. 
2. Änderungen von Adressen und Kontoverbindungen sind sofort 
mitzuteilen. Änderungen der Angaben im Fahrausweis (z.B. 
Geltungsbereich) sind nur zum 1. eines Monats möglich und bis 
spätestens zum 15. des Vormonats zu beantragen. Bei Ausgabe 
einer Chipkarte muss die Chipkarte persönlich der Augsburger 
Verkehrsgesellschaft mbH (AVG) vorgelegt werden. 
 
(4) Kündigung 
 
1. Kündigungen sind mit einer Frist von einem Monat zum Ende 
eines jeden Monats schriftlich möglich. Bei Ausgabe einer Chip-
karte muss bei der Augsburger Verkehrsgesellschaft mbH (AVG) 
unter Vorlage der Chipkarte gekündigt werden. 
2. Können Monatsbeträge mangels Kontodeckung nicht abgebucht 
werden oder wird eine Lastschrift vom Kontoinhaber trotz 
korrekter Abbuchung nicht anerkannt oder die Einzugsermächti- 
gung widerrufen, kann das Abo mit sofortiger Wirkung gekündigt 
werden. 
3. Bei jeder Kündigung und Änderung wird der Fahrausweis 
ungültig und ist bis zum 5. des Nachmonats bei der Ausgabestelle 
zurückzugeben. Solange der Fahrausweis nicht zurückgegeben ist, 
ist der Monatsbetrag weiter zu zahlen. 
 
(5) Fahrpreise 
 
Der Preis des Jahres-Abo beträgt das 12-fache der Monatsbeträge. 
Bei Änderungen der Preise oder des Abos werden die Monats-
beträge ab dem Änderungszeitpunkt angepasst. 
Endet das Abo vor Ablauf des jeweiligen 12-Monats-Zeitraumes, 
so wird für den abgelaufenen Zeitraum der Unterschied zwischen 
den Monatsbeträgen und den Preisen der entsprechenden Monats- 
karten für jedermann nach erhoben. 
 
8.5.5 AboPlusCard 
 
(1) Angebot 
 
Die AboPlusCard wird als gemeinsames Zeitkartenangebot der 
DB AG und der Verkehrsunternehmen im MVV und AVV, sowie 
der INVG und der RVO (nicht für Schüler, Auszubildende und 
Studenten) angeboten. 
 
(2) Geltungsumfang 
 
1. Die AboPlusCard berechtigt den Inhaber innerhalb der 
Geltungsdauer zur Beförderung auf den in der Fahrkarte 
angegebenen Geltungsbereichen (Strecke, Zonen und Ringe etc.) 
und 
Produktklassen der DB AG 
- Produktklasse ICE: InterCityExpress (ICE) 
  (nur persönlich) 
- Produktklasse IC/EC: InterCity (IC), EuroCity (EC), D-Zug (D) 
  (nur persönlich) 
- Produktklasse C: RegionalExpress (RE), RegionalBahn (RB)    
  und S-Bahn (S) 
  (übertragbar oder persönlich) 
 
2. Die AboPlusCard wird entsprechend den Tarifbestimmungen 
der beteiligten Verkehrsunternehmen als persönliches, übertrag-
bares oder kombiniertes (persönliches/übertragbares) Abonne- 
ment ausgestellt. Sie ist jeweils für ein Jahr gültig und besteht  
als persönliches Angebot aus einer Jahreskarte, als übertragbares 
oder kombiniertes Angebot aus einer Stammkarte mit 12 Monats- 
wertmarken. 
Sofern keine Kündigung erfolgt ist, verlängert sich die Abo- 
PlusCard um ein weiteres Jahr. Der Kunde erhält spätestens  
zwei Wochen vor Ablauf des Vertragsjahres per Post eine neue 
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AboPlusCard 
 
3. Eine persönliche oder kombinierte (persönlich/übertragbar) 
AboPlusCard wird erst gültig, wenn sie unauslöschlich durch 
den Inhaber mit Vor- und Zuname unterzeichnet wurde. 
Bei einer persönlichen Karte ist zur Identifikation ein amt-
licher Lichtbildausweis mitzuführen. Bei einer übertragbaren 
Karte ist die jeweils gültige Monatswertmarke mitzuführen. 
Bei einer kombinierten Karte ist für die Geltungsbereiche 
"übertragbar" die jeweils gültige Monatswertmarke 
mitzuführen; zur Identifikation ist ein amtlicher Lichtbild-
ausweis mitzuführen, der bei einer Fahrausweiskontrolle in 
Geltungsbereichen "persönlich" auf Verlangen vorgezeigt 
werden muss. 
 
8.6 Fahrausweise im Ausbildungsverkehr 
 
Als Fahrausweise im Ausbildungsverkehr werden 
- Monatskarte im Ausbildungsverkehr (Schülermonatskarte,   
  Schülerticket, Schülerticket für Schulwegkostenträger) 
- Ferienkarte im Ausbildungsverkehr (Schüler-Ferienkarte) 
- Semesterkarte (nur für Studenten) 
- Semester-Ticket (nur für Studenten) angeboten. 
 
8.6.1 Monatskarte im Ausbildungsverkehr 
(1) Berechtigte 
 
Monatskarten im Ausbildungsverkehr werden ausgegeben 
 
1. an alle Personen bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres; 
2. nach Vollendung des 15. Lebensjahres an 
 
a) Schüler und ordentlich Studierende öffentlicher, staatlich   
    genehmigter oder staatlich anerkannter privater 
 
- allgemein bildender Schulen, 
- Berufsbildender Schulen, 
- Einrichtungen des zweiten Bildungsweges, 
- Hochschulen, Akademien 
  mit Ausnahme der Verwaltungsakademien,   
  Volkshochschulen, Landvolkhochschulen; 
 
b) Personen, die private Schulen oder sonstige 
Bildungseinrichtungen, die nicht unter Buchstabe a) fallen, 
besuchen, sofern sie aufgrund des Besuchs dieser Schulen 
oder Bildungseinrichtungen von der Berufsschulpflicht befreit 
sind oder sofern der Besuch dieser Schulen und sonstigen 
privaten Bildungseinrichtungen nach dem Bundesausbildungs-
förderungsgesetz förderungsfähig ist; 
 
c) Personen, die an einer Volkshochschule oder einer anderen 
Einrichtung der Weiterbildung Kurse zum nachträglichen 
Erwerb des Hauptschul- oder Realschulabschlusses besuchen; 
 
d) Personen, die in einem Berufsausbildungsverhältnis im 
Sinne des Berufsbildungsgesetzes oder in einem anderen 
Vertragsverhältnis im Sinne des § 19 des Berufsbildungs-
gesetzes stehen, sowie Personen, die in einer Einrichtung 
außerhalb der betrieblichen Berufsausbildung im Sinne des § 
40 Abs. 3 des Berufsbildungsgesetzes, § 37 Abs. 3 der 
Handwerksordnung, ausgebildet werden; 
 
e) Personen, die einen staatlich anerkannten Berufsvorbe-
reitungslehrgang besuchen; 
 
f) Praktikanten und Volontäre, sofern die Ableistung eines 
Praktikums oder Volontariats vor, während oder im Anschluss 
an eine staatlich geregelte Ausbildung oder ein Studium an 
einer Hochschule nach den für Ausbildung und Studium  

geltenden Bestimmungen vorgesehen ist; 
 
g) Beamtenanwärter des einfachen, mittleren und gehobenen 
Dienstes sowie Praktikanten und Personen, die durch Besuch  
eines Verwaltungslehrgangs die Qualifikation für die Zulassung 
als Beamtenanwärter des einfachen oder mittleren Dienstes erst 
erwerben müssen, sofern sie keinen Fahrtkostenersatz von der 
Verwaltung erhalten; 
 
h) Teilnehmer an einem freiwilligen sozialen Jahr oder 
vergleichbaren sozialen Diensten; 
 
i) Teilnehmer an einem freiwilligen ökologischen Jahr. 
 
(2) Örtlicher Geltungsbereich 
 
Die Monatskarte im Ausbildungsverkehr berechtigt während der 
Geltungsdauer zu beliebig häufigen Fahrten mit beliebigem 
Unterbrechen und Umsteigen in der(n) auf der Kundenkarte bzw. 
Schülerticketkarte angegebenen Zone(n). Karten mit der Preisstufe 
12 sind Netzkarten für das Gesamttarifgebiet. Der Übergang in die 
1. Klasse der Züge der Deutschen Bahn AG ist nicht 
gestattet. 
 
(3) Ausgabearten 
 
Die Monatskarte des Ausbildungsverkehrs kann in Verbindung 
mit einer gültigen Kundenkarte des Ausbildungstarifs monatlich 
(Schülermonatskarte), bei Vorliegen einer Einzugsermächtigung 
durch Abbuchung 11 aufeinander folgender Monatsbeträge einer 
Schülermonatskarte im Abonnementverfahren (Schülerticket) 
bzw. mit einer zusätzlichen Vereinbarung mit dem Träger der 
Kostenfreiheit des Schulwegs (Schulwegkostenträger) als 
Schülerticket für Schulwegkostenträger erworben werden. 
 
8.6.1.1 Schülermonatskarte 
 
(1) Kundenkarte 
 
Die erforderliche Kundenkarte des Ausbildungstarifs wird an alle 
Personen bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres gegen 
Altersnachweis ausgegeben. Für die unter Abs. (1) 2. a) - g) 
aufgeführten Berechtigten erfolgt der erforderliche Nachweis 
durch eine Bescheinigung der Ausbildungsstätte oder des 
Ausbildenden, für diejenigen unter Abs. (1) 2. h) und i) durch 
einer Bescheinigung des Trägers der jeweiligen sozialen Dienste 
jeweils auf dem Bestellschein. Die Ausgabe erfolgt unentgeltlich. 
Die Kundenkarte gilt für die unter Abs. (1) 2. aufgeführten Be-
rechtigten längstens 1 Jahr. Der Bestellschein ist bis spätestens  
5 Werktage vor Beginn der gewünschten Benutzung an einer im 
Bestellschein angegebenen Stelle abzugeben. Die Ausgabestelle 
trägt auf der Kundenkarte den Geltungsbereich nach Zone(n), die 
entsprechende Preisstufe und das Ende der Gültigkeit ein. 
Kundenkarten müssen vom Inhaber mit Tinte oder Kugelschreiber 
mit Vor- und Zunamen unterschrieben sein. Beim Wechsel des 
Geltungsbereichs ist eine neue Kundenkarte zu bestellen. 
Kundenkarte und Wertmarke sind in der dafür ausgegebenen 
Sichthülle unterzubringen. 
 
(2) Sicherung gegen Missbrauch 
 
Die Schülermonatskarte besteht aus einer Kundenkarte des 
Ausbildungstarifs und der zugehörigen gültigen Wertmarke. Sie 
lautet auf die Person des Inhabers und ist nicht übertragbar. Sie 
ist nur gültig, wenn der Inhaber die Kundenkarten-Nummer mit 
Tinte oder Kugelschreiber deutlich eingetragen hat. Die 
Benutzungsberechtigung ist auf Verlangen des Personals durch 
Wiederholen der Unterschrift und/oder bei Personen über 15 
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Jahren durch Vorlage des amtlichen Personalausweises mit 
Lichtbild nachzuweisen. 
 
(3) Geltungsdauer 
 
Die Monatswertmarke gilt für den eingetragenen Kalender-
rmonat bis 12.00 Uhr des ersten Werktages des folgenden 
Monats; ist dieser erste Werktag ein Samstag, gilt die Karte 
bis 12.00 Uhr des nächstfolgenden Werktages. 
Die Wertmarke enthält die zeitliche Gültigkeit aufgedruckt 
oder eingestempelt. 
 
8.6.1.2 Schülermonatskarte im Abonnement 
(Schülerticket) 
 
(1) Sicherung gegen Missbrauch 
 
Beim Schülerticket sind die Fahrausweise auf den Inhaber 
ausgestellt und nicht übertragbar. Sie sind nur gültig, wenn 
sie vom Inhaber mit Tinte oder Kugelschreiber unterschrieben 
sind, ausgenommen bei Ausgabe als Chipkarte. Vor- und 
Zuname müssen ausgeschrieben sein. Die Benutzungs-
berechtigung ist auf Verlangen des Personals durch Wieder-
holen der Unterschrift und/oder bei Personen über 15 Jahren 
durch Vorlage des amtlichen Personalausweises mit Licht- 
bild nachzuweisen. 
 
(2) Ersatz-Schülerticket 
 
Für abhanden gekommene Fahrausweise wird gegen ein Ent-
gelt von 30,00 € einmalig ein Ersatz-Fahrausweis für die rest-
liche Geltungsdauer des ersetzten Fahrausweises ausgestellt. 
Abhanden gekommene Fahrausweise sind ungültig und bei 
Wiederauffinden unverzüglich an die Ausgabestelle zurück-
zugeben. 
 
(3) Erstattung bei Nichtausnutzung 
 
Fahrgeld wird nur bei einer mit Reiseunfähigkeit verbundenen 
Krankheit von mehr als 15 Tagen erstattet. Erforderlich dafür 
ist ein ärztliches Attest oder die Bescheinigung eines Kranken-
hauses. 
Für jeden Krankheitstag wird 1/30 des Monatsbetrages er-
stattet. Ein Entgelt wird hierfür nicht erhoben. 
 
(4) Abbuchung 
 
Die Schülermonatskarte kann als Schülerticket in Anspruch 
genommen werden, wenn zur Abbuchung der 11 aufeinander 
folgenden Beträge der Monatskarte im Ausbildungsverkehr 
eine Einzugsermächtigung nach vorgeschriebenem Muster 
(Bestellschein) erteilt wird. Für Schülertickets, die nur für die 
Zone(n) 10 und/oder 20 gelten sollen, ist die Augsburger 
Verkehrsgesellschaft mbH (AVG) zum Einzug zu rmächtigen; 
in allen anderen Fällen ist die Deutsche Bahn AG zum Einzug 
zu ermächtigen. Die Vorlage des Personalausweises und eines 
Banknachweises kann verlangt werden. Kreis der berechtigten 
Personen siehe 8.6.1.(1). Bei Änderungen der Preise oder des 
Geltungsbereiches werden die Monatsbeträge ab dem Änder-
ungszeitpunkt angepasst. 
 
(5) Geltungsdauer 
 
Das Schülerticket gilt 11 Monate und ist nach Ablauf jeweils 
neu zu beantragen. Je Schülerticket werden 2 Fahrausweise 
mit 6- und 5-monatiger Geltungsdauer oder eine Chipkarte 
ausgegeben. 
 
 

(6) Bestellung, Änderung 
 
1. Das Schülerticket kann nur am 1. eines Monats begonnen 
werden. Der Bestellschein muss bis zum 15. des Vormonats  
bei der Augsburger Verkehrsgesellschaft mbH (AVG) bzw.  
der Deutschen Bahn AG vorliegen. Das Schülerticket kommt  
mit der Zustellung oder Aushändigung des ersten Fahrausweises 
bzw. der Chipkarte zustande. 
 
2. Änderungen von Adressen und Kontoverbindungen sind  
sofort mitzuteilen. Änderungen der Angaben im Fahrausweis  
(z. B. Geltungsbereich) sind nur zum 1. eines Monats möglich 
und bis spätestens zum 15. des Vormonats zu beantragen. Bei 
Ausgabe einer Chipkarte muss die Chipkarte persönlich der 
Augsburger Verkehrsgesellschaft mbH (AVG) vorgelegt werden. 
 
(7) Kündigung 
 
1. Kündigungen sind mit einer Frist von einem Monat zum Ende 
eines jeden Monats schriftlich möglich. Bei Ausgabe einer Chip-
karte muss bei der Augsburger Verkehrsgesellschaft mbH (AVG) 
unter Vorlage der Chipkarte gekündigt werden. 
 
2. Können Monatsbeträge mangels Kontodeckung nicht abge- 
bucht werden oder wird eine Lastschrift vom Kontoinhaber trotz 
korrekter Abbuchung nicht anerkannt oder die Einzugsermächti-
gung widerrufen, kann das Schülerticket mit sofortiger Wirkung 
gekündigt werden. 
 
3. Bei jeder Kündigung und Änderung wird der Fahrausweis 
ungültig und ist bis zum 5. des Nachmonats bei der Ausgabestelle 
zurückzugeben. Solange der Fahrausweis nicht zurückgegeben ist, 
ist der Monatsbetrag weiter zu zahlen. 
Im Übrigen gelten die allgemeinen Bestimmungen für Jahres-
Abos unter Punkt 8.8. 
 
8.6.1.3 Schülerticket für Schulwegkostenträger 
 
(1) Bedingungen 
 
1. Werden für Schüler der allgemein bildenden und berufs-
bildenden Schulen die Fahrkosten ganz oder zum Teil aufgrund 
gesetzlicher Regelung vom Träger der Kostenfreiheit des Schul-
wegs (Schulwegkostenträger) übernommen, so ist eine Ver-
einbarung über die besondere Bestellung, Ausgabe und Ab-
rechnung der Fahrausweise erforderlich. 
 
2. Zur Abbuchung der 11 aufeinander folgenden Monatsbeträge 
ist dem mit der Abwicklung beauftragten Verkehrsunternehmen 
eine Einzugsermächtigung zu erteilen. 
 
3. Bei Änderungen der Preise oder des Geltungsbereiches werden 
die Monatsbeträge ab dem Änderungszeitpunkt angepasst. 
 
(2) Geltungsdauer 
 
Es werden Fahrausweise des Schülertickets mit Gültigkeit ab 
1. September (Beginn des Schuljahres) ausgestellt; sie gelten 
bis 31. Juli des folgenden Jahres. 
Für Schüler, die während des Schuljahres die Schule oder den 
Schul- bzw. den Wohnort wechseln, werden Fahrausweise des 
Schülertickets vom 1. eines jeden Monats bis zum Ende des 
Schuljahres (31. Juli) ausgestellt, frühestens jedoch ab Monat 
Oktober. 
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(3) Sicherung gegen Missbrauch 
 
Die Fahrausweise des Schülertickets sind auf den Inhaber 
ausgestellt und nicht übertragbar. Sie sind nur gültig, wenn 
sie vom Inhaber mit Tinte oder Kugelschreiber unterschrieben 
sind, ausgenommen bei Ausgabe als Chipkarte. Vor- und 
Zuname müssen ausgeschrieben sein. Die Benutzungsbe-
rechtigung ist auf Verlangen des Personals durch Wiederholen 
der Unterschrift und/oder bei Personen über 15 Jahren durch 
Vorlage des amtlichen Personalausweises mit 
Lichtbild nachzuweisen. 
 
(4) Ersatz-Schülerticket 
 
Für abhanden gekommene Fahrausweise wird auf Bestellung 
des Kostenträgers gegen ein Entgelt von 30,00 € einmalig ein 
Ersatz-Fahrausweis für die restliche Geltungsdauer des er-
setzten Fahrausweises ausgestellt. Abhanden gekommene 
Fahrausweise sind ungültig und bei Wiederauffinden 
unverzüglich an die Ausgabestelle zurückzugeben. 
 
(5) Erstattung bei Nichtausnutzung 
 
Fahrgeld wird nur bei einer mit Reiseunfähigkeit verbundenen 
Krankheit von mehr als 15 Tagen an den Kostenträger er-
stattet. Erforderlich dafür ist ein ärztliches Attest oder die 
Bescheinigung eines Krankenhauses. Für jeden Krankheits- 
tag wird 1/30 des Monatsbetrages erstattet. Ein Entgelt wird 
hierfür nicht erhoben. 
Im Übrigen gelten die allgemeinen Bestimmungen für Jahres-
Abos unter Punkt 8.8. 
 
8.6.2 Ferienkarte im Ausbildungsverkehr (Schüler-
Ferienkarte) 
 
Die Schüler-Ferienkarte wird in drei Preisstufen ausgegeben, 
für den Innenraum (Zonen 10 und 20), das Gesamttarifgebiet 
ohne Otting-Weilheim und das Gesamttarifgebiet. 
Die Schüler-Ferienkarte gilt während der gesamten Sommer-
Schulferien und wird gegen Vorlage einer gültigen Kunden-
karte des Ausbildungstarifs bzw. des Fahrausweises des 
Schülertickets ausgegeben. 
Der Übergang in die 1. Klasse der Züge der Deutschen Bahn 
AG ist nicht gestattet. 
Im Übrigen gelten die Bestimmungen Sicherung gegen Miss-
brauch für Schülermonatskarten unter Punkt 8.6.1.1 (2). 
 
8.6.3 Semesterkarte 
 
(1) Berechtigte 
Semesterkarten werden ausgegeben an alle ordentlich 
Studierenden öffentlicher, staatlich genehmigter oder staat-
lich anerkannter privater Hochschulen und Akademien mit 
Ausnahme der Verwaltungsakademien, Volkshochschulen, 
Landvolkhochschulen. 
 
(2) Sicherung gegen Missbrauch 
 
Die Semesterkarte besteht aus einer Kundenkarte und der 
zugehörigen gültigen 5-Monats-Wertmarke, lautet auf die 
Person des Inhabers und ist nicht übertragbar. Sie ist nur 
gültig, wenn der Inhaber die Kundenkarten-Nummer mit  
Tinte oder Kugelschreiber deutlich eingetragen hat. Die  
Benutzungsberechtigung ist auf Verlangen des Personals 
durch Wiederholen der Unterschrift und/oder durch Vorlage 
des amtlichen Personalausweises mit Lichtbild nachzuweisen. 
 
 
 

(3) Örtlicher Geltungsbereich 
 
Die Semesterkarte wird nur in einer Preisstufe für den Innen- 
raum (Zonen 10 und 20) ausgegeben und gilt für 5 Kalender-
monate. 
Sie berechtigt im Innenraum zu beliebig häufigen Fahrten mit 
beliebigem Unterbrechen und Umsteigen. Der Übergang in die  
1. Klasse der Züge der Deutschen Bahn AG ist nicht gestattet. 
 
(4) Kundenkarte 
 
Die erforderliche Kundenkarte wird auf Bestellschein gegen 
Vorlage einer Immatrikulationsbescheinigung von der Augs- 
burger Verkehrsgesellschaft mbH (AVG) ausgegeben. Der 
Bestellschein ist bis spätestens 5 Werktage vor Beginn der 
gewünschten Benutzung an einer im Bestellschein 
angegebenen Stelle abzugeben. Die Ausgabestelle trägt auf  
der Kundenkarte den Geltungsbereich ein. Kundenkarten müssen 
vom Inhaber mit Tinte oder Kugelschreiber mit Vor- und Zu-
namen unterschrieben sein. Bei Unleserlichkeit, starker Ver-
schmutzung oder Beschädigung ist eine neue Kundenkarte zu 
bestellen. 
Die Wertmarke enthält die zeitliche Gültigkeit aufgedruckt oder 
eingestempelt. Kundenkarte und Wertmarke sind in der dafür 
ausgegebenen Sichthülle unterzubringen. 
 
8.6.4 Semester-Ticket 
 
(1) Berechtigte 
 
Alle ordentlich Studierenden der Universität Augsburg, der 
Hochschule für Musik, Nürnberg - Augsburg, Abteilung  
Augsburg und der Fachhochschule Augsburg, mit Ausnahme  
von Gaststudierenden und Schwerbehinderten. 
 
(2) Sicherung gegen Missbrauch 
 
Als Fahrausweis gilt der Studentenausweis zusammen mit einem 
amtlichen Ausweis mit Lichtbild. 
Die Fahrtberechtigung ist im Studentenausweis aufgedruckt. Der 
Studentenausweis lautet auf die Person des Inhabers und ist nicht 
übertragbar. Er ist nur gültig, wenn er vom Inhaber mit Tinte oder 
Kugelschreiber unterschrieben ist. Die Benutzungsberechtigung ist 
auf Verlangen des Personals durch Wiederholen der Unterschrift 
nachzuweisen. 
 
(3) Geltungsdauer 
 
Das Semester-Ticket gilt für jeweils ein Semester. 
 
1. Universität Augsburg und der Hochschule für Musik,  
    Nürnberg - Augsburg, Abteilung Augsburg 
 
Als Semesterzeiten gelten für das Sommersemester der Zeitraum 
vom 1. April bis 30. September eines Jahres und für das Winter-
semester der Zeitraum vom 1. Oktober des einen bis zum 31. März 
des folgenden Jahres. 
 
2. Fachhochschule Augsburg 
 
Als Semesterzeiten gelten für das Sommersemester der Zeitraum 
vom 15. März bis 30. September eines Jahres und für das Winter-
semester der Zeitraum vom 1. Oktober des einen bis zum 14. März 
des folgenden Jahres. 
 
(4) Örtlicher Geltungsbereich 
Der Studentenausweis berechtigt während der jeweiligen Gel-
tungsdauer im Innenraum (Zonen 10 und 20) zu beliebig häufigen 
Fahrten mit beliebigem Unterbrechen und Umsteigen. Der 
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Übergang in die 1. Klasse der Züge der Deutschen Bahn AG 
ist nicht gestattet. 
 
(5) Ausgabe der Fahrausweise 
 
Der Studentenausweis wird von der Universität, der Hoch-
schule für Musik bzw. Fachhochschule ausgegeben. Der 
Fahrpreis pro Semester wird vom Studentenwerk Augsburg 
über den Studentenwerksbeitrag erhoben. 
 
8.7 Fahrausweise für Senioren 
 
Als Fahrausweise für Senioren werden 
- Senioren-Monatskarte und 
- Senioren-Abo 
   angeboten. 
 
8.7.1 Senioren-Monatskarte 
 
(1) Berechtigte 
 
Senioren-Monatskarten werden an Personen ausgegeben, die 
das 63. Lebensjahr vollendet haben. 
 
(2) Sicherung gegen Missbrauch 
Senioren-Monatskarten bestehen aus einer Kundenkarte und 
der zugehörigen gültigen Wertmarke, lauten auf die Person 
des Inhabers und sind nicht übertragbar. Sie ist nur gültig, 
wenn der Inhaber die Kundenkarten-Nummer mit Tinte oder 
Kugelschreiber deutlich eingetragen hat. 
Die Benutzungsberechtigung ist auf Verlangen des Personals 
durch Wiederholen der Unterschrift und/oder durch Vorlage 
des amtlichen Personalausweises mit Lichtbild nachzuweisen. 
 
(3) Örtlicher Geltungsbereich 
 
Senioren-Monatskarten werden in drei Preisstufen ausge-
geben, für den Innenraum (Zonen 10 und 20), das Gesamt-
tarifgebiet ohne Otting-Weilheim und das Gesamttarifgebiet. 
Sie berechtigen während ihrer Geltungsdauer im Innenraum 
bzw. im Gesamttarifgebiet zu beliebig häufigen Fahrten 
mit beliebigem Unterbrechen und Umsteigen in den auf der 
Kundenkarte angegebenen Geltungsbereich. Der Übergang in 
die 1. Klasse der Züge der Deutschen Bahn AG ist nicht 
gestattet. 
 
(4) Geltungsdauer 
 
Die Senioren-Monatskarte gilt täglich außer Montag - Freitag 
von 6.30 Uhr bis 8.00 Uhr. 
Monatswertmarken gelten für den eingetragenen Kalender-
rmonat bis 12.00 Uhr des ersten Werktages des folgenden 
Monats; ist dieser erste Werktag ein Samstag, gilt die Karte 
bis 12.00 Uhr des nächstfolgenden Werktages. 
 
(5) Kundenkarte 
 
Die erforderliche Kundenkarte wird auf Bestellschein und 
unentgeltlich auf den Namen des Inhabers ausgestellt. Der 
Bestellschein ist bis spätestens 5 Werktage vor Beginn der 
gewünschten Benutzung an einer im Bestellschein ange-
gebenen Stelle abzugeben. Die Ausgabestelle trägt auf der 
Kundenkarte den Geltungsbereich und die entsprechende 
Preisstufe ein. Kundenkarten müssen vom Inhaber mit Tinte 
oder Kugelschreiber mit Vor- und Zunamen unterschrieben 
sein. 
Beim Wechsel des Geltungsbereichs, bei Unleserlichkeit, 
starker Verschmutzung oder Beschädigung ist eine neue 
Kundenkarte zu bestellen. 

Die Wertmarke enthält die zeitliche Gültigkeit aufgedruckt oder 
eingestempelt. Kundenkarte und Wertmarke sind in der dafür 
ausgegebenen Sichthülle unterzubringen. 
Kundenkarten, die bis 31.07.2007 ausgestellt wurden, sind 
weiterhin gültig. 
 
8.7.2 Senioren-Abo 
 
(1) Berechtigte 
 
Senioren-Abos werden an Personen ausgegeben, die das 63. 
Lebensjahr vollendet und zur Abbuchung der 12 aufeinander 
folgenden Monatsbeträge eine Einzugsermächtigung nach 
vorgeschriebenem Muster (Bestellschein) erteilt haben. Die 
Vorlage des Personalausweises und eines Banknachweises  
kann verlangt werden. 
 
(2) Geltungsdauer 
 
Das Senioren-Abo gilt ein Jahr. Wird das Abo nicht einen Monat 
vor Ablauf gekündigt, verlängert es sich jeweils um 12 Monate.  
Je Abo können 2 Fahrausweise mit jeweils 6-monatiger Gel-
tungsdauer oder eine Chipkarte ausgegeben werden. 
Die Senioren-Abo-Karte gilt täglich außer Montag - Freitag von 
6.30 Uhr bis 8.00 Uhr. 
Senioren-Abo-Karten, die bis 31.07.2007 ausgestellt wurden, sind 
weiterhin gültig. 
 
(3) Örtlicher Geltungsbereich 
 
Senioren-Abos werden in drei Preisstufen ausgegeben, für den 
Innenraum (Zonen 10 und 20), das Gesamttarifgebiet ohne Otting-
Weilheim und das Gesamttarifgebiet. Der Fahrausweis berechtigt 
während der Geltungsdauer zu beliebig häufigen Fahrten mit 
beliebigem Unterbrechen und Umsteigen in dem auf dem 
Fahrausweis angegebenen Geltungsbereich. 
Der Übergang in die 1. Klasse der Züge der Deutschen Bahn AG 
ist nicht gestattet. 
 
(4) Bestellung, Änderung 
 
1. Ein Senioren-Abo kann nur am 1. eines Monats begonnen 
werden. Der Bestellschein muss bis zum 15. des Vormonats bei 
der Augsburger Verkehrsgesellschaft mbH (AVG) bzw. der 
Deutschen Bahn AG vorliegen. Das Abo kommt mit der 
Zustellung oder Aushändigung des ersten Fahrausweises bzw.  
der Chipkarte zustande. 
 
2. Änderungen von Adressen und Kontoverbindungen sind sofort 
mitzuteilen. Änderungen der 
Angaben im Fahrausweis (z.B. Geltungsbereich) sind nur zum 1. 
eines Monats möglich und bis spätestens zum 15. des Vormonats 
zu beantragen. 
 
(5) Kündigung 
 
1. Kündigungen sind mit einer Frist von einem Monat zum Ende 
eines jeden Monats schriftlich möglich. Bei Ausgabe einer 
Chipkarte muss bei der Augsburger Verkehrsgesellschaft mbH 
(AVG) unter Vorlage der Chipkarte gekündigt werden. 
 
2. Können Monatsbeträge mangels Kontodeckung nicht abge- 
bucht werden oder wird eine Lastschrift vom Kontoinhaber trotz 
korrekter Abbuchung nicht anerkannt oder die Einzugsermächti- 
gung widerrufen, kann das Abo mit sofortiger Wirkung gekündigt 
werden. 
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3. Bei jeder Kündigung und Änderung wird der Fahrausweis 
ungültig und ist bis zum 5. des Nachmonats bei der Ausgabe-
stelle zurückzugeben. Solange der Fahrausweis nicht zurück- 
gegeben ist, ist der Monatsbetrag weiter zu zahlen. 
 
(6) Fahrpreise 
 
Der Preis des Jahres-Abos beträgt das 12-fache der Monats-
beträge. Bei Änderungen der Preise oder des Abos werden die 
Monatsbeträge ab dem Änderungszeitpunkt angepasst. Endet 
das Abo vor Ablauf des jeweiligen 12-Monats-Zeitraumes, so 
wird für den abgelaufenen Zeitraum der Unterschied zwischen 
den Monatsbeträgen und den Preisen der entsprechenden 
Monatskarten für Senioren nacherhoben. 
 
(7) Erstattung bei Nichtausnutzung 
Fahrgeld wird nur bei einer mit Reiseunfähigkeit verbundenen 
Krankheit von mehr als 15 Tagen erstattet. Erforderlich dafür 
ist ein ärztliches Attest oder die Bescheinigung eines Kranken-
hauses. 
Für jeden Krankheitstag wird 1/30 des Monatsbetrages 
erstattet. Ein Entgelt wird hierfür nicht erhoben. 
 
(8) Ersatz-Abonnement 
Für abhanden gekommene Fahrausweise wird gegen ein Ent-
gelt von 30,00 € einmalig ein Ersatz-Fahrausweis für die 
restliche Geltungsdauer des ersetzten Fahrausweises  ausge-
stellt. Abhanden gekommene Fahrausweise sind ungültig und 
bei Wiederauffinden unverzüglich an die Ausgabestelle zu-
rückzugeben. 
 
8.8 Allgemeine Bestimmungen für Jahres-Abonnements 
für jedermann, für Schülermonatskarten im Abonnement 
(Schülertickets und Schülerticket für Schulwegkosten-
träger) und für Schülermonatskarten. 
 
Ein Jahres-Abo bzw. eine Schülermonatskarte kann in 
Anspruch genommen werden, wenn im Bestellschein die 
Start- und Zielhaltestelle, das Beförderungsmittel sowie ggf. 
Umstiegshaltestelle angegeben werden. 
 
8.9 Beförderung von Schwerbehinderten 
 
Die Beförderung von Schwerbehinderten, deren 
Begleitpersonen sowie deren Krankenfahrstühle und 
Blindenführhunde richtet sich nach dem Sozialgesetzbuch, 
Neuntes Buch (SGB IX) vom 19. Juni 2001 
in der jeweils gültigen Fassung. 
 
8.10 Beförderungsentgelte für Hunde, Fahrräder und 
Sachen 
 
1. Für die Mitnahme von einem Hund je Person wird kein 
Beförderungsentgelt erhoben. Für jeden weiteren Hund ist  
der ermäßigte Fahrpreis der Einzelfahrkarte der entsprechen-
den Preisstufe zu bezahlen. 
 
2. Für die Mitnahme von Fahrrädern in den Zügen des 
Nahverkehrs ist als Fahrradtageskarte vor Fahrtantritt eine 
Zusatzkarte 1. Klasse Preisstufe 2 zu bezahlen. 
 
3. Handgepäck, Kinderwagen, Krankenfahrstühle (Rollstühle) 
und sonstige Sachen wie kleine Tiere entsprechend § 11 der 
Gemeinsamen Beförderungsbedingungen Teil II Abschnitt A 
werden unentgeltlich befördert. 
 
 
 
 

8.11 Bus-Kuriergut auf Regionalbuslinien 
 
1. Bus-Kuriergut wird nur auf Regionalbuslinien befördert. 
Örtliche Ausnahmen werden besonders bekannt gegeben. 
Regionalbuslinien sind durch eine dreistellige Liniennummer in 
den Fahrplänen und Aushängen kenntlich gemacht. 
 
2. Gegenstände, die unabhängig von der Mitfahrt des Auf- 
lieferers im Linienverkehr nach § 42 PbefG befördert werden 
sollen, werden als Bus-Kuriergut am Fahrzeug angenommen, 
wenn Absendeund Empfangshaltestellen an derselben Linie 
liegen, die Beförderung ohne Umladen auf ein anderes Fahrzeug 
möglich ist und die Sendung an der Empfangshaltestelle bei 
Ankunft des Fahrzeuges abgeholt wird. Das Verkehrsunter-
nehmen ist berechtigt, aber nicht verpflichtet die Empfangs- 
berechtigung zu prüfen. 
 
3. Das Höchstgewicht für Bus-Kuriergut beträgt 20 kg, sofern 
nicht für bestimmte Fahrten ein Höchstgewicht bis zu 50 kg 
zugelassen ist. Das Bus-Kuriergut muss sicher verpackt und  
mit Absender- und Empfängerangabe versehen sein. 
 
4. Das Beförderungsentgelt für Bus-Kuriergut beträgt 2,50 €  
für jedes Stück. Für regelmäßige Sendungen können Sonder-
regelungen getroffen werden. 
 
5. Wird Bus-Kuriergut am Fahrzeug nicht abgeholt, wird es bei 
den von den Verkehrsunternehmen festgelegten Stellen hinterlegt, 
wo es vom Empfangsberechtigten abgeholt werden kann. 
Für die Hinterlegung ist das vom Verkehrsunternehmen festge-
setzte Lagergeld zu bezahlen. 
Nimmt der Empfänger das hinterlegte Bus-Kuriergut nicht binnen 
3 Tagen ab, wird der Absender von dem Ablieferungshindernis 
benachrichtigt. Die entstandenen Kosten sind vor Auslieferung zu 
bezahlen. Das Verkehrsunternehmen ist berechtigt, nicht abge-
nommenes Bus-Kuriergut bestmöglich zu verkaufen. 
 
6. Eine Erstattung von Beförderungsentgelten ist ausgeschlossen. 
 
7. Bei Verlust oder Beschädigung von Bus-Kuriergut haftet das 
Verkehrsunternehmen bis zum Höchstbetrag von 50,00 € je Stück. 
 
Zeitkartentarif Semesterkarte 

 
Semesterkarte 
5 Monate gültig 

        € 
Innenraum 
(Zonen 10 und 20)      145,00 
    
Zeitkartentarif Schüler-Ferienkarte 
 

Schüler- 
Ferienkarte 
   € 

 
Innenraum 
(Zonen 10 und 20)  29,10 
Gesamttarifgebiet                   49,40 
o. Otting-Weilheim 
Gesamttarifgebiet   66,00 
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Zeitkartentarif Senioren-Monatskarte und –Abo 
Senioren-Abo 
 

Senioren-       Senioren-Abo 
Monatskarte  Jahr           Monatsrate 

                 €        €  € 
Innenraum  
(Zonen 10 und 20)   31,10       312,00 26,00 
 
Gesamttarifgebiet 
o. Otting-Weilheim  46,40       464,40 38,70 
 
Gesamttarifgebiet    61,90       619,20  51,60 
 
In den Fahrpreisen sind 7 % Umsatzsteuer enthalten. 
 
 
C. S o n d e r r e g e l u n g e n 
 
I. Rabatte und Ermäßigungen 
 
1. Sonderangebote 
 
Es können tarifliche Sonderangebote in zeitlichem und/oder 
begrenztem Geltungsraum angeboten werden. 
Ermäßigungsumfang und Verkaufsbedingungen werden je-
weils besonders bekannt gegeben. 
 
2. Fahrten von Schulklassen 
 
(1) Fahrpreise 
 
Für gemeinschaftliche Fahrten von Schulklassen mit mindes-
tens 10 Teilnehmern gilt folgende Ermäßigung: 
Für jeden Erwachsenen ist der Fahrpreis der Streifenkarte für 
Kinder der entsprechenden Preisstufe zu zahlen. Zwei Schüler 
vom vollendeten 6. bis zum vollendeten 15. Lebensjahr bzw. 
zwei Schüler bis einschließlich Klasse 8 der allgemein 
bildenden Schulen zählen als ein Erwachsener. Ein einzelner 
Schüler vom vollendeten 6. bis zum vollendeten 15. Lebens-
jahr bzw. ein einzelner Schüler bis einschließlich Klasse 8 der 
allgemein bildenden Schulen erhält keine weitere Ermäßigung. 
Es kann auch ein Gruppenfahrschein ausgestellt werden. 
 
(2) Besonderheit 
 
Für Fahrten von Montag bis Freitag in der Hauptverkehrszeit 
von 6.00 Uhr bis 8.00 Uhr wird die Ermäßigung nicht ge-
währt. Ausnahmen sind ohne Anerkennung eines Rechtsan-
spruchs möglich, wenn die Fahrt mindestens 4 volle Werktage 
vor Fahrtantritt beim AVV oder bei dem/den Verkehrsunter-
nehmen, dessen/deren Verkehrsmittel in Anspruch genommen 
werden sollen, angemeldet wird und die Schulklasse mit den 
fahrplanmäßig eingesetzten Fahrzeugen befördert 
werden kann. Ab 20 Teilnehmer ist stets mindestens 4 volle 
Werktage vor Fahrtantritt die Zustimmung des AVV bzw. 
des/der Verkehrsunternehmen(s), dessen/deren Verkehrsmittel 
in Anspruch genommen werden sollen, einzuholen. 
Im Übrigen gelten die Bestimmungen in Abschnitt B. I 8.3 
 
II. 8. August (Friedensfest in Augsburg) 
 
Bei Benutzung der Linien des Stadtverkehrs (Stadtbusse und 
Straßenbahnen) gilt der 8. August als Feiertag, bei Benutzung 
der Linien des Regionalverkehrs (Regionalbusse und Züge) 
gilt der 8. August als Werktag (Montag bis Freitag), es sei 
denn der 8. August fällt auf einen Samstag oder Sonntag. 
 
 

III. Gruppenreisen 
 
Gruppenreisen ab 20 Personen müssen 4 volle Werktage vor 
Fahrtantritt beim AVV oder bei dem/den Verkehrsunternehmen, 
dessen/deren Verkehrsmittel in Anspruch genommen werden 
sollen, angemeldet werden. 
 
IV. Ausgabe von Jahresabonnements als Chipkarte 
 
Ein Jahres-Abonnement, das als Chipkarte ausgegeben wird, ist 
gültig, wenn zur Chipkarte der zusätzlich ausgegebene Fahraus-
weis mitgeführt wird. Der Fahrausweis muss - ausgenommen bei 
Umwelt-Abo Plus - vom Inhaber mit Tinte oder Kugelschreiber 
mit Vor- und Zuname unterschrieben sein. 
 
 
Augsburg, den 02.01.2008 
Augsburger Verkehrsverbund GmbH AVV 
Geschäftsführung 
Helmut Hofmann 
Geschäftsführer 
_____________________________________________________ 
 
Bekanntmachung des Landratsamtes Aichach-Friedberg 
Bauordnung 
 
Aufstellung der im Landratsamt eingegangen und zur 
Veröffentlichung freigegebenen Bauanträge nach Art. 84 
BayBO 
 
 
1. Seit 1. Januar 2008 ist die neue Bayerische Bauordnung 

in Kraft getreten. In dieser wurde der Art. 84 BayBO 
(Bekanntgabe von Bauvorhaben) ersatzlos gestrichen. 

 
2. Deshalb erfolgt zukünftig die Veröffentlichung der 

Bauherrenadressen im Amtsblatt nur, wenn diese der 
Veröffentlichung ausdrücklich zugestimmt haben. 

 
Landratsamt Aichach-Friedberg 
17.01.2008 
 
Gerhard Dürrwanger 
Oberregierungsrat  
_____________________________________________________ 
 
Bekanntmachung des Landratsamtes Aichach-
Friedberg;Wahl 
s. Anlage 



Belehrung über die Pflicht zur Verfassungstreue im öffentlichen Dienst 
 

1Nach dem Bayerischen Beamtengesetz muss sich der Beamte durch sein gesamtes Verhalten zu 
der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinn des Grundgesetzes und der Verfassung 
des Freistaates Bayern bekennen und für ihre Erhaltung eintreten. 2Mit dieser Verpflichtung des 
Beamten ist insbesondere unvereinbar jede Verbindung mit einer Partei, Vereinigung oder 
Einrichtung, die die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinn des Grundgesetzes und der 
Bayerischen Verfassung ablehnt oder bekämpft, oder die Unterstützung anderer 
verfassungsfeindlicher Bestrebungen (Art. 62 Abs. 2 des Bayerischen Beamtengesetzes). 

Dementsprechend darf nach Art. 9 Abs. 1 Nr. 2 des Bayerischen Beamtengesetzes in das 
Beamtenverhältnis nur berufen werden, wer Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die 
freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinn des Grundgesetzes und der Verfassung des 
Freistaates Bayern eintritt. 

Gleiche Vorschriften gelten auch für Richter (§ 9 Nr. 2 des Deutschen Richtergesetzes; Art. 2 
Abs. 1 des Bayerischen Richtergesetzes in Verbindung mit Art. 62 Abs. 2 des Bayerischen 
Beamtengesetzes). 

Die Pflicht, sich durch sein gesamtes Verhalten zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung im 
Sinn des Grundgesetzes zu bekennen, ergibt sich für Arbeitnehmer aus § 3 Abs. 1 Satz 2 des 
Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L)“ 
1Freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinn des Grundgesetzes ist nach der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (vgl. Urteil vom 23. Oktober 1952 - Az. I BvB I 51 
- Sammlung der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts Bd. 2 S. 1 ff. -; Urteil vom 
17. August 1956 - Az. 1 BvB 2 51 - Sammlung der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 
Bd. 3 S. 85 ff. -) eine Ordnung, die unter Ausschluss jeglicher Gewalt- und Willkürherrschaft eine 
rechtsstaatliche Herrschaftsordnung auf der Grundlage der Selbstbestimmung des Volkes nach 
dem Willen der jeweiligen Mehrheit und der Freiheit und Gleichheit darstellt. 2Die freiheitliche 
demokratische Grundordnung ist das Gegenteil des totalen Staates, der als ausschließliche 
Herrschaftsmacht Menschenwürde, Freiheit und Gleichheit ablehnt. 3Zu den grundlegenden 
Prinzipien dieser Ordnung sind insbesondere zu rechnen: 

Die Achtung vor den im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechten, vor allem vor dem Recht 
der Persönlichkeit auf Leben und freie Entfaltung, 
die Volkssouveränität, 
die Gewaltenteilung, 
die Verantwortlichkeit der Regierung, 
die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, 
die Unabhängigkeit der Gerichte, 
das Mehrparteienprinzip, 
die Chancengleichheit für alle politischen Parteien, 
das Recht auf verfassungsmäßige Bildung und Ausübung einer Opposition. 
1Die Teilnahme an Bestrebungen, die sich gegen die durch die vorgenannten Grundsätze 
gekennzeichnete freiheitliche demokratische Grundordnung richten, ist unvereinbar mit den 
Pflichten eines im öffentlichen Dienst Beschäftigten. 2Dabei ist es ohne Bedeutung, ob diese 
Bestrebungen im Rahmen einer Organisation oder außerhalb einer solchen verfolgt werden. 

Bewerber für den öffentlichen Dienst, die an verfassungsfeindlichen Bestrebungen teilnehmen oder 
sie unterstützen, dürfen nicht eingestellt werden. 

Beamte und Richter, die sich einer solchen Pflichtverletzung schuldig machen, müssen damit 
rechnen, dass gegen sie ein Disziplinarverfahren mit dem Ziele ihrer Entfernung aus dem Dienst 
eingeleitet wird. 

Arbeitnehmer müssen in diesen Fällen mit einer außerordentlichen Kündigung gemäß § 626 
Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches rechnen. 

01/2008 



 
Fragebogen 

 
zur Prüfung der Verfassungstreue 

 
1Von dem mir übergebenen Verzeichnis extremistischer oder extremistisch beeinflusster 
Organisationen habe ich Kenntnis genommen. 2Mir ist bekannt, dass ich bei den 
nachstehenden Fragen auch eine Mitgliedschaft oder Mitarbeit in anderen extremistischen 
oder extremistisch beeinflussten Organisationen und in extremistischen oder extremistisch 
beeinflussten Ausländervereinen anzugeben habe. 

 
Die nachstehenden Fragen beantworte ich wie folgt: 
 
1. Sind Sie oder waren Sie Mitglied einer oder mehrerer extremistischer oder extremistisch 

beeinflusster Organisationen? 
 Nein 
 Ja 

_________________________________________________________________ 
(Organisation) 

_________________________________________________________________ 
(Zeitraum) 

_________________________________________________________________ 
(Funktion) 

 
2. Unterstützen Sie eine oder mehrere extremistische oder extremistisch beeinflusste 

Organisationen oder andere verfassungsfeindliche Bestrebungen oder haben Sie solche 
unterstützt? 

 Nein 
 Ja 

_________________________________________________________________ 
(Organisation oder andere verfassungsfeindliche Bestrebungen) 

_________________________________________________________________ 
(Zeitraum) 

_________________________________________________________________ 
(Art der Unterstützung) 
 

3. Sind Sie für das frühere Ministerium für Staatssicherheit/für das Amt für Nationale 
Sicherheit der ehemaligen DDR oder für eine der Untergliederungen dieser Ämter oder 
ausländische Nachrichtendienste oder vergleichbare Institutionen tätig gewesen? 

 Nein 
 Ja 

_________________________________________________________________ 
(Zeitraum) 

_________________________________________________________________ 
(Funktion bzw. Art und Weise der Unterstützung) 
 
Waren Sie so genannter Inoffizieller Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit / 
Amtes für Nationale Sicherheit der ehemaligen DDR oder ausländischer 
Nachrichtendienste / Institutionen bzw. haben Sie eine Verpflichtungserklärung zur 
Zusammenarbeit mit einer der genannten Stellen unterschrieben? 

 Nein 
 Ja 



Falls ja, nähere Angaben: 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 
4. Ist gegen Sie ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen Grundsätze der Menschlichkeit 

oder Rechtsstaatlichkeit eingeleitet worden? 
 Nein 
 Ja 

Falls ja, kurze Erläuterung: 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 

 
Ist in dem Verfahren nach Abschnitt II Nr. 2 oder 3 der Bekanntmachung eine Anfrage 
durchzuführen, so erkläre ich meine Zustimmung zur Einholung von erforderlichen 
Auskünften beim Landesamt für Verfassungsschutz, beim Bundesbeauftragten für die 
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen 
Republik und bei der Zentralen Beweismittel- und Dokumentationsstelle der 
Landesjustizverwaltungen. 
 
 
 
 
________________________________ ________________________________ 
(Ort, Datum) (Unterschrift) 
 
 

Auszug aus der  

Bek. der Staatsregierung betr. Pflicht zur Verfassungstreue im öffentlichen Dienst 
vom 3. Dezember 1991 (StAnz. Nr. 49), 

zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 27. November 2007 (StAnz. Nr. 50) 
… 

Abschnitt II 
… 
2. 1Bestehen auf Grund der Angaben im Fragebogen, der Weigerung des Bewerbers die Erklärung gemäß Anlage 3 oder 

Anlage 4 zu unterschreiben oder auf Grund anderweitig bekannt gewordener Tatsachen Zweifel daran, dass der Bewerber 
jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinn des Grundgesetzes und der Bayerischen Verfassung 
eintritt, so müssen diese Zweifel vor einer Einstellung ausgeräumt werden. 2Mittel dazu sind insbesondere 
- eine Anfrage beim Landesamt für Verfassungsschutz, ob Tatsachen bekannt sind, die Bedenken gegen die Einstellung 

begründen. 2Das Landesamt für Verfassungsschutz ist verpflichtet, Anfragen dieser Art unverzüglich zu beantworten. 
3Liegen Erkenntnisse vor, so sind die Auskünfte auf Tatsachen zu beschränken, die gerichtsverwertbar sind, 

- eine Anfrage beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik in den in den §§ 20 Abs. 1 Nr. 6 Buchstabe d), Buchstabe h) und 21 Abs. 1 Nr. 6 Buchstabe 
d), Buchstabe h) des Stasi-Unterlagen-Gesetzes (StUG) genannten Fällen mit Zustimmung des Bewerbers, 

- eine Anfrage bei der Zentralen Beweismittel- und Dokumentationsstelle der Landesjustizverwaltungen mit Zustimmung 
des Bewerbers. 

 
3. Bei Bewerbern aus dem Beitrittsgebiet, die vor dem 12. Januar 1972 geboren sind, ist abweichend von Nr. 2 in den in den 

§§ 20 Abs. 1 Nr. 6 Buchstabe d), Buchstabe h) und 21 Abs. 1 Nr. 6 Buchstabe d), Buchstabe h) des Stasi-Unterlagen-
Gesetzes (StUG) genannten Fällen stets wegen einer möglichen Tätigkeit für das Ministerium für Staatssicherheit bzw. 
Amt für Nationale Sicherheit der früheren DDR beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes 
der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik mit Zustimmung des Bewerbers anzufragen. 

… 
8. 1Das Bayerische Staatsministerium des Innern erstellt ein Verzeichnis extremistischer oder extremistisch beeinflusster 

Organisationen und veröffentlicht es im Allgemeinen Ministerialblatt und im Bayerischen Staatsanzeiger. 2Das Verzeichnis 
wird bei Bedarf vom Staatsministerium des Innern fortgeschrieben. 

… 
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Erklärung 
 

zur Verfassungstreue 
 

Auf Grund der mir übergebenen Belehrung über die Pflicht zur Verfassungstreue im 

öffentlichen Dienst erkläre ich hiermit ausdrücklich, dass ich die darin genannten Grundsätze 

der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinn des Grundgesetzes bejahe und 

dass ich bereit bin, mich jederzeit durch mein gesamtes Verhalten zu der freiheitlichen 

demokratischen Grundordnung im Sinn des Grundgesetzes zu bekennen und für deren 

Erhaltung einzutreten. 

 
1Ich versichere ausdrücklich, dass ich Bestrebungen, die gegen die freiheitliche 

demokratische Grundordnung oder gegen eines ihrer oben genannten, grundlegenden 

Prinzipien gerichtet sind, nicht unterstütze und auch nicht Mitglied einer hiergegen 

gerichteten Organisation bin oder war. 2Von dem mir übergebenen Verzeichnis von 

Organisationen verfassungsfeindlicher Zielsetzung habe ich Kenntnis genommen. 

 

Ich bin mir darüber im Klaren, 

 

- dass ich bei falschen, unvollständigen oder fehlenden Angaben im 

Einstellungsverfahren damit rechnen muss, dass ich nicht eingestellt werde oder eine 

erfolgte Ernennung zurückgenommen wird, bzw. dass der Arbeitsvertrag angefochten 

wird, 

 

- dass ich bei einem Verstoß gegen diese Dienst- und Treuepflichten mit der Entfernung 

aus dem Dienst bzw. mit einer außerordentlichen Kündigung rechnen muss. 

 

 

 

 

____________________________ _________________________ 

(Ort, Datum) (Unterschrift) 
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